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Antrag    

Drucksache Nr.    
öffentlich  

  

00575/2022    

Beratung und Beschlussfassung 

Stadtvertretung 
 

Betreff 

Erhaltung des historischen Gebäudes "Sporthalle Lübecker Straße" 

 

Beschlussvorschlag 

1. Die Stadtvertretung spricht sich dafür aus, das historische Gebäude "Sporthalle Lübecker 
Straße" zu erhalten und perspektivisch weiterhin einer öffentlichen Nutzung zuzuführen. 
2. Der Oberbürgermeister wird beauftragt, 
a. Handlungsoptionen für eine Nachnutzung der derzeit durch den VfL Schwerin e.V. 
genutzten Sporthalle in der Lübecker Straße aufzuzeigen. 
b. In diesem Zusammenhang ist der bestehende Sanierungsbedarf darzustellen und  
finanziell zu aktualisieren. 
c. Es mögen mögliche Bundes- oder Landesfördermittelprogramme aufgezeigt und/oder 
mögliche Partner für ein PPP-Projekt gefunden werden. 
 

 

Begründung 

Schwerin bewirbt sich um den Titel "Weltkulturerbe". Insoweit besteht auch außerhalb des 
Residenzensembles die Verpflichtung, historische Bauten zu erhalten. 
Die Sporthalle des VfL in der Lübecker Straße ist im November 1905 eröffnet worden. Es 
besteht (erheblicher) Sanierungsbedarf. Sobald das Radsportzentrum fertig ist, soll der VfL 
zum Lambrechtsgrund umziehen; eine Nachnutzung für sportliche Zwecke scheint nicht 
geplant zu sein. Nachdem die Paulshöhe im 100. Jahr ihres Bestehens aufgegeben wird, 
sollten die Stadt diesen über 100jährigen Bau vor dem Verfall schützen. Wünschenswert ist 
daher eine Sanierung und öffentliche Nutzung, sei es für Veranstaltungen (z.B. Abiturfeiern, 
Ehrungen, Vermietungen), kulturelle Zwecke oder als Ausweich-standort für den ebenfalls 
zu sanierenden Speicher. 
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über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen im Haushaltsjahr 
 
Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen im Produkt: --- 
 
 
Die Deckung erfolgt durch Mehrerträge / Mehreinzahlungen bzw. Minderaufwendungen / 
Minderausgaben im Produkt: --- 
 
 
Die Entscheidung berührt das Haushaltssicherungskonzept: 
 

 ja 
Darstellung der Auswirkungen: --- 
 
 

 nein 
 
 
 

Anlagen: 
 
keine 
 

 
 
gez. Silvio Horn 
Fraktionsvorsitzender 
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